
5. Aufgrund der erhaltenen Informationen stellt die Kommis
sion fest, dass die Methode, die in Bulgarien in Bezug auf die 
Erhebung von Entgelten für die Nutzung der Eisenbahnin
frastruktur angewandt werde, keinen klaren Zusammenhang 
mit dem Begriff der unmittelbaren Kosten im Sinne von Art. 
7 Abs. 3 der Richtlinie 2001/14/EG aufweise. 

( 1 ) Richtlinie 2001/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Februar 2001 über die Zuweisung von Fahrwegkapazität 
der Eisenbahn, die Erhebung von Entgelten für die Nutzung von 
Eisenbahninfrastruktur und die Sicherheitsbescheinigung (ABl. L 
75, S. 1). 

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal de première 
instance de Bruxelles (Belgien), eingereicht am 29. März 
2012 — Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and 
Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken/Bureau 

d’intervention et de restitution belge (BIRB) 

(Rechtssache C-154/12) 

(2012/C 174/27) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunal de première instance de Bruxelles 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, 
Jean Rigot, Mathieu Vrancken 

Beklagter: Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB) 

Vorlagefrage 

Ist Art. 16 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates vom 
20. Februar 2006 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Zucker ( 1 ), gegenwärtig Art. 51 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine ge
meinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervor
schriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse ( 2 ), in
dem er dem Markt „Zuckerrüben“ eine Abgabe in Höhe von 
12 EUR pro Tonne Quotenzucker auferlegt, ungültig, da 

— die vom Gesetzgeber benutzte Rechtsgrundlage für die Ein
führung dieser Bestimmung der frühere Art. 37 Abs. 2 Un
terabs. 3 des EG-Vertrags, gegenwärtig Art. 43 Abs. 2 des 
AEU-Vertrags, ist; 

— der Gesetzgeber, der die Abgabe als Maßnahme zur Finan
zierung der Ausgaben der „GMO Zucker“ gerechtfertigt hät
te, während sie tatsächlich Direktbeihilfen finanzierten und/ 
oder die Haushaltsneutralität der Reform „Zucker 2006“ be
wahren sollten, nicht in einer klaren und eindeutigen Weise 
die Begründung zur Einführung der Abgabe deutlich ma
chen würde, wie dies von Art. 296 des AEU-Vertrags (frü
herer Art. 253 des EG-Vertrags) gefordert wird; 

— die Branche „Zuckerrüben“ der einzige Markt wäre, dem eine 
solche zum allgemeinen Haushalt der Europäischen Union 
beitragende Abgabe auferlegt würde, die Abgabe als diskri
minierend anzusehen sein müsste, sowohl zwischen den die 
Zuckerrübenproduktion aufrechterhaltenden Erzeugern und 
den die Zuckerrübenproduktion einstellenden Erzeugern als 
auch zwischen der Branche „Zuckerrüben“ und jedem ande
ren Agrarmarkt oder Nicht-Agrarmarkt; 

— die Abgabe als den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ver
letzend angesehen werden müsste, weil sie weder angemes
sen noch notwendig für die Finanzierung der Ausgaben in 
der GMO „Zucker“ und auch nicht verhältnismäßig in Bezug 
auf die tatsächlichen Ausgaben und auf die Vorhersage der 
Ausgaben in der GMO „Zucker“ ist? 

( 1 ) ABl. L 58, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 299, S. 1. 

Klage, eingereicht am 30. März 2012 — Europäische 
Kommission/Irland 

(Rechtssache C-158/12) 

(2012/C 174/28) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: S. 
Petrova und K. Mifsud-Bonnici) 

Beklagter: Irland 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— festzustellen, dass Irland dadurch gegen seine Verpflichtun
gen aus Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/1/EG ( 1 ) verstoßen 
hat, dass es Genehmigungen nicht gemäß den Art. 6 und 8 
der Richtlinie erteilt oder in geeigneter Weise überprüft und, 
soweit angemessen, die Genehmigungsauflagen von 13 in 
Irland bestehenden Anlagen mit Stallplätzen für Schweine 
und Geflügel aktualisiert hat und somit nicht sichergestellt 
hat, dass diese bestehenden Anlagen spätestens am 30. Ok
tober 2007 in Übereinstimmung mit den Anforderungen 
der Art. 3, 7, 9, 10 und 13, des Art. 14 Buchst. a und b 
sowie des Art. 15 Abs. 2 der IVU-Richtlinie betrieben wer
den; 

— Irland die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Nach Art. 5 Abs. 1 der IVU-Richtlinie müssten die Mitglied
staaten dafür sorgen, dass ihre zuständigen Behörden Genehmi
gungen gemäß den Art. 6 und 8 erteilten oder in geeigneter 
Weise die Genehmigungsauflagen für bestehende Anlagen über
prüften und, soweit angemessen, bis spätestens 30. Oktober 
2007 aktualisierten.
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Nach den der Kommission zur Verfügung stehenden Informa
tionen würden bestehende Anlagen mit Stallplätzen für 
Schweine und Geflügel in Irland nach wie vor ohne jede Ge
nehmigung gemäß der IVU-Richtlinie betrieben; daher verstoße 
Irland gegen seine Verpflichtungen aus Art. 5 Abs. 1 der Richt
linie. 

( 1 ) Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Januar 2008 über die integrierte Vermeidung und Vermin
derung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) (ABl. L 24, S. 8). 

Vorabentscheidungsersuchen des Cour de cassation 
(Frankreich), eingereicht am 11. April 2012 — Peter 

Pinckney/KDG médiatech AG 

(Rechtssache C-170/12) 

(2012/C 174/29) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Cour de cassation 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kassationsbeschwerdeführer: Peter Pinckney 

Kassationsbeschwerdegegnerin: KDG médiatech AG 

Vorlagefragen 

1. Ist Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates 
vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit 
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidun
gen in Zivil- und Handelssachen ( 1 ) dahin auszulegen, dass 
im Fall der Verletzung von Urhebervermögensrechten durch 
Inhalte, die auf einer Website veröffentlicht worden sind, 

— die Person, die sich in ihren Rechten verletzt fühlt, die 
Möglichkeit hat, bei den Gerichten jedes Mitgliedstaats, 
in dessen Hoheitsgebiet ein im Internet veröffentlichter 
Inhalt zugänglich ist oder war, eine Haftungsklage zu 
erheben, um Ersatz nur des Schadens zu erlangen, der 
im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats des angerufenen Ge
richts verursacht worden ist, 

oder 

— außerdem diese Inhalte für die Öffentlichkeit im Hoheits
gebiet dieses Mitgliedstaats bestimmt sein oder gewesen 
sein müssen oder aber ein anderer Bezug deutlich ge
macht sein muss? 

2. Ist die unter 1) gestellte Frage genauso zu beantworten, 
wenn die Verletzung der Urhebervermögensrechte nicht 
aus der Veröffentlichung eines entmaterialisierten Inhalts re
sultiert, sondern, wie im vorliegenden Fall, aus dem Angebot 
eines physischen Trägermediums im Internet, das diesen 
Inhalt wiedergibt? 

( 1 ) ABl. 2001, L 12, S. 1. 

Rechtsmittel, eingelegt am 11. April 2012 von Carrols 
Corp. gegen das Urteil des Gerichts (Achte Kammer) vom 
1. Februar 2012 in der Rechtssache T-291/09, Carrols 
Corp./Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 

Muster und Modelle) und Giulio Gambettola 

(Rechtssache C-171/12 P) 

(2012/C 174/30) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: Carrols Corp. (Prozessbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt I. Temiño Ceniceros) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Harmonisierungsamt für den Binnen
markt (Marken, Muster und Modelle) und Giulio Gambettola 

Anträge 

Die Rechtsmittelführerin beantragt, 

— die Entscheidung des Gerichts in der Rechtssache T-291/09 
vom 1. Februar 2012 vollständig aufzuheben; 

— den im ersten Rechtszug gestellten Anträgen in vollem Um
fang stattzugeben. 

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente 

Verletzung des Unionsrechts durch das Gericht in Form eines 
Verstoßes gegen Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 
207/2009 ( 1 ) und gegen die zur Auslegung dieser Vorschrift 
ergangene Rechtsprechung 

In der angefochtenen Entscheidung komme das Gericht zu dem 
Ergebnis, dass „die Identität der fraglichen Zeichen, wenn keine 
anderen relevanten Beweise vorliegen, keinen Nachweis für die 
Bösgläubigkeit des Streithelfers darstellen [könne]“. 

Aus dem Urteil des Gerichtshofs vom 11. Juni 2009, Chocola
defabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Slg. 2009, I-4893) gehe 
hervor, dass „die Bösgläubigkeit des Anmelders umfassend zu 
beurteilen ist, wobei alle im vorliegenden Fall erheblichen Fak
toren zu berücksichtigen sind“ (Randnr. 37 des Urteils). Das 
Gericht beurteile jedoch fehlerhaft jede einzelne Tatsache indi
viduell und für sich allein betrachtet, ohne eine Gesamtschau 
vorzunehmen, und erschwere so in ungerechtfertigter Weise die 
der Rechtsmittelführerin obliegende Beweislast auf Kosten ihres 
Rechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf. 

( 1 ) Verordnung des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemein
schaftsmarke (ABl. L 78, S. 1).
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